
 

 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Transport von Tieren und damit 
zusammenhängenden Vorgängen (Tiertransportgesetz 2007 – TTG 2007), BGBl. I 

54/2007, geändert wird 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2022 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2023 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Das Tiertransportgesetz 2007 – TTG 2007 – wurde seit seinem Inkrafttreten am 1. August 2007 bis auf 
eine Anpassung durch das 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 nicht novelliert. 
Im Wesentlichen enthält das TTG 2007 Bestimmungen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1/2005 und über den Transport von Tieren, soweit dieser von einzelnen Bestimmungen der Verordnung 
ausgenommen ist. Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und des TTG 2007 haben sich 
in der Praxis einige zu regelnde Punkte ergeben, die zur Klarstellung bzw. Verschärfung der 
Bestimmungen des TTG 2007 notwendig erscheinen und damit zur Verbesserung des Tierwohls beim 
Transport beitragen können. 
Folgende Punkte wären im Rahmen einer Novelle des Tiertransportgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 54/2007, 
zu regeln: 
- Die Definition eines Auftraggebers und dessen Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Retrospektivkontrollen 
- Möglichkeit der Übertragung der Aufgaben der Kontaktstelle an die Fachstelle für tiergerechte 
Tierhaltung und Tierschutz 
- Besondere Regelungen für Transporte bestimmter Tiere zu wirtschaftlichen Zwecken 
- Verordnungsermächtigung für nähere Bestimmungen zu Transportfähigkeit, Transportmittel und 
zusätzliche Bedingungen für lange Beförderungen von Hausequiden, Hausrindern, Hausschafen, 
Hausziegen und Hausschweinen 
- Erhöhung der Geldstrafen, die sofort von den Organen der Sicherheitsexekutive eingehoben werden 
dürfen 
Es wird festgehalten, dass Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 durch Art. 154 der Verordnung 
(EU) 2017/625 (Verordnung über amtliche Kontrollen) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Gesetzesnovelle noch nicht schlagend werden, sondern dass die bisherigen Regelungen gemäß Abs. 3 
leg.cit. noch weiter anzuwenden sind. 
 

Ziel(e) 
- Verbesserung des Tierwohls und des Tierschutzes 
- Anpassung an EU-Recht 
- Verwaltungsvereinfachung sowie Verbesserungen der behördlichen Kontrollen 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
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- Die Definition eines Auftraggebers und dessen Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Retrospektivkontrollen 
- Möglichkeit der Übertragung der Aufgaben der Kontaktstelle an die Fachstelle für tiergerechte 
Tierhaltung und Tierschutz 
- Besondere Regelungen für Transporte bestimmter Tiere zu wirtschaftlichen Zwecken 
- Verordnungsermächtigung für nähere Bestimmungen zu Transportfähigkeit, Transportmittel und 
zusätzliche Bedingungen für lange Beförderungen von Hausequiden, Hausrindern, Hausschafen, 
Hausziegen und Hausschweinen 
- Erhöhung der Geldstrafen, die sofort von den Organen der Sicherheitsexekutive eingehoben werden 
dürfen 
 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Vorsorgender Schutz der Gesundheit der Verbraucher:innen 
insbesondere durch sichere Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch 
ausreichende klare Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der 
Tiergesundheit und des Tierschutzes, um den Erwartungen der Verbraucher:innen gerecht zu werden und 
den Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten." der Untergliederung 24 Gesundheit im 
Bundesvoranschlag des Jahres 2022 bei. 
 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
• Das Vorhaben enthält die erforderlichen flankierenden Regelungen zu Verordnungen der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
• Keine 
 
Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.12 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 795192915). 
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